
den übergeordneten Centen entwickelte, war zum Ende des 18. Jh‘s 
auf Einrichtungen der Landesherren übergegangen, die allgemein 
‚Amt‘ genannt wurden. Dem von der Landesherrschaft eingesetzten 
‚Amtmann‘ oblagen nicht nur die Verwaltung einschließlich des  
Abgabewesens, sondern auch die Rechtsprechung. Das größte Amt 
im Dieburger Land mit rund 50 Orten war das Amt Lichtenberg mit 
dem Sitz in Schloss Lichtenberg. Die Landeshoheit hatten die 
Landgrafen zu Hessen-Darmstadt.

Gegen Ende des 18. Jh‘s begann durch die verschiedenen 
Koalitionskriege gegen  Napoleon  eine  Entwicklung,  die mit dem 
Reichsdeputationshauptschluss dazu führte, dass Hessen-Darmstadt 
nicht nur in unserem Kreisgebiet, sondern im ganzen Raum 
Starkenburg eine territoriale Souveränität erlangte. Die kurpfälzi-
schen  Gebiete,  die  kurmainzische  Amtsvogtei Dieburg, die Anteile 
der Fürsten von Löwenstein-Wertheim und Grafen zu Erbach und das 
kurz zuvor an Hessen-Kassel gelangte Gebiet um Babenhausen (ab 
1810) wurden an den mit dem neuen Titel ‚Großherzog‘ mit dem 
Prädikat ‚Königliche Hoheit‘ von Napoleons Gnaden ausgestatteten 
Landgrafen gegeben. Hessen-Darmstadt schuf unter Zusammen-
schluss der alten und neu hinzugekommenen Ämter das Fürstentum 
Starkenburg. Die Ämterstruktur blieb bei Übernahme des Personals 
im wesentlichen erhalten, die betroffenen Fürsten behielten das Recht 
der niederen und mittleren Gerichtsbarkeit und Verwaltung.
Die endgültige Neuordnung Europas wurde auf dem Wiener Kongress 
1815 beschlossen. Westfalen ging an Preußen. Das linksrheinische 
Rheinhessen mit Mainz, Worms und Alzey wurde zur dritten Provinz 
des Landes neben Starkenburg und Oberhessen. Die Fürsten nannten 
sich nun Großherzöge von Hessen und bei Rhein.

Nach 1821 begann eine tief greifende Verwaltungsreform. Das 
Großherzogtum wurde in Gemeinden eingeteilt. Alle Gemeinden mit 
eigenem Ortsvorstand bildeten eine Bürgermeisterei. Der ehrenamt-
lich tätige Bürgermeister war der 1. Ortsvorgesetzte und die handeln-
de und ausführende Behörde, aber auch landesherrlicher Beamter 
und Teil der Polizeigewalt. Als unterste Stufe der staatlichen 
Hoheitsverwaltung wurden Landrats- und Landgerichtsbezirke 
gebildet. Der Landrat war ausschließlich staatlicher, vom Landesherrn 
ernannter Hoheitsbeamter und gegenüber den Gemeinden und 
Bürgermeistern Aufsichtsinstanz. Die Landratsbezirke Dieburg und 
Reinheim waren die Vorläufer 
des Kreises Dieburg. Das Gebiet 
um Darmstadt war den Land-
ratsbezirken Langen bzw. Bens-
heim zugeordnet. Bereits 1832 
wurden die Verwaltungsbezirke 
vergrößert, es wurden Bezirks-
verwaltungen eingerichtet, de-
nen Kreisräte als staatliche Orga-
ne vorstanden, die unmittelbar 
dem Ministerium des Innern und 
der Justiz unterstanden. Der 

tendste Geschlecht von Reichsministerialen im gesamten Rhein-Main-
Raum. Ihr reicher Besitz war der Lohn für treues Wirken im Dienste des 
Kaisers. Erben der Münzenberger waren die Schwäger Ulrichs, unter 
ihnen Reinhard von Hanau, der mit einer der Erbschwestern Ulrichs, 
Adelheid, verheiratet war. Babenhausen wurde zeitweise zur Residenz 
des Hanauer Gebietes. 1458 konnte durch Heirat das Erbe der elsässi-
schen Gebiete um Lichtenberg vorbereitet werden. 1480 erbten dann 
auch die Grafen von Hanau den Besitz der im Mannesstamm ausgestor-
benen Herren von Lichtenberg, und nannten sich seither Hanau-
Lichtenberg im Gegensatz zur älteren Linie der Hanau-Münzenberger.
Der alleinige Herrscher der beiden Hanauer Grafschaften Johann Reinhard 
starb 1736. Die Hanauer Grafschaften wurden daraufhin zwischen Hessen-
Kassel und Hessen-Darmstadt geteilt. Um Babenhausen gab es bewaffnete 
Streitigkeiten. Nach langwierigen Erbauseinandersetzungen kam es 1771 
an Hessen-Kassel. Nur vier der zur Babenhäuser Teilherrschaft gehörigen 
Orte sowie die elsässischen Gebiete gelangten an Darmstadt.

Seit der ersten Hälfte des 13. Jh. war der Süden des heutigen Hessen durch 
die Vorherrschaft des Königtums mit Dienstmannen bzw. in der Folge 
freien Grafen und freien Fürsten geprägt. Im Norden lagen die Herr-
schaftsbereiche der Landgrafen von Thürin-
gen-Hessen und im Westen und Osten 
(Aschaffenburg) das Erzbistum Mainz. Dane-
ben und dazwischen gab es zahlreiche  kleine-
re Territorien.
Die Schaafheimer Warte wurde einst von 
Kurmainz errichtet (datiert auf 1492), um das 
angrenzende Gebiet der Hanauer Grafen zu 
beobachten. Sie hatte mit der dazugehörigen 
Landwehr eine wichtige strategische Bedeu-
tung. Verdächtige Aktivitäten wurden von der 
Turmspitze aus mit Signalen weitergemeldet. 
Die Landwehr ist im Schaafheimer Wald noch 
in ihrer ursprünglichen Form erhalten ge-
blieben und markiert  heute  die  Landesgrenze 
zu Bayern. Ein Wall- und Grabensystem verlief bis Stockstadt und sicherte 
das Gebiet des Bachgaus. Die Bewohner jener Orte mußten auch die 
erforderlichen Wachmannschaften stellen. 
Nach dem 30-jährigen Krieg und nach langwierigen Grenzstreitigkeiten 
zwischen Kurmainz und Hanau wurde ab 1774 die Grenze neu gezogen und 
mit Grenzsteinen versehen. Bis Mosbach und Radheim 1817 schließlich an   
Hessen   kamen,   wurden   die wechselnden Besitzverhältnisse jeweils mit 
neuen Grenzsteinen markiert.
Das Kerngebiet des Kreises um die Stadt Dieburg wurde 1310 von Kur-
mainz erworben und diente den Erzbischöfen als territoriale Verknüpfung 
zwischen den Besitztümern um Aschaffenburg und den vom ehemaligen 
Lorscher Klosterbesitz an Mainz gekommenen Gebieten im Ried.

Um 1100 rissen Lorscher Klostervögte umfangreiche Gebiete des Klosters 
an sich. Berthold von Lindenfels tat sich unter ihnen besonders hervor. 
Seinem Neffen gehörten um 1130 Seeheim, Bickenbach,  Jugenheim, Als-
bach und Hähnlein. Dieser nannte sich fortan Konrad von Bickenbach. Um
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Schon für die prähistorischen (schriftlosen) Zeiten gelingt es, Grenzen 
etwa zwischen einzelnen Siedlungseinheiten (Höfe, Weiler), Sied-
lungskammern bis hin zu „Kulturen“ zu  fassen, die in der Regel aber noch 
verschwommen sind.
Mit der Zugehörigkeit zum Römischen Imperium tritt unsere Region in 
das Blickfeld der historischen Überlieferungen. Im Zuge des römischen 
Landesausbaus (um 85 n. Chr. Einrichtung der Provinz Germania 
superior/Obergermanien und der Gliederung des Landes in selbstver-
waltende Civitates) entstand etwa 120-30 das römische Dieburg, von 
dessen Namen bisher nur die ersten drei Buchstaben (MED...) überliefert 
sind, als Hauptort der Civitas Auderiensium. Dieses Gebilde, einem 
heutigen großen Landkreis mit Kreissitz vergleichbar, erstreckte sich 
vom Main bis an die Bergstraße, vom Rhein bis zum Odenwaldlimes. Die 
römische Landesgrenze zum freien Germanien, der Limes, hat mehrere 
Ausbauphasen durchlaufen. Erhaltene Reste und rekonstruierte Partien 
(mit Wall und Graben, Palisaden, Türmen) auf den Höhenzügen des 
Odenwaldes vermitteln eine Vorstellung vom einstigen Aussehen des 
Grenzstreifens.
Die starke germanische Bedrohung und wiederholte Alamanneneinfälle 
führten 259/60 zur Aufgabe des rechtsrheinischen Gebietes und zur 
Rücknahme des Limes an den Rhein. Alamannische Zeugnisse, insbe-
sondere Siedlungsfunde, sind rar. Erst mit den Franken, die die Ala-
mannen aus dem hiesigen Raum in Landschaften südlich des Neckars 
verdrängen, werden die Quellen zahlreicher. Die in unserem Landkreis 
geläufigen Orte mit der Namensendung „-heim“ gelten als fränkische 
Gründungen. Aus dieser Zeit stammende Siedlungsspuren, oft nur 
Einzelhöfe, sind in der Regel der späteren Überbauung zum Opfer 
gefallen, doch erlauben die zugehörigen Gräberfelder (zum Beispiel 
Griesheim, Habitzheim, Reinheim, Schaafheim) mit zum Teil reich mit 
Beigaben versehenen Bestattungen des 6. bis 8. Jh‘s u.a. Aussagen über 
Zahl der Höfe, der gleichzeitig Lebenden, über soziale Strukturen etc. Im 
8. Jh. erlischt die Beigabensitte aufgrund christlicher Normen und viele 
Friedhöfe werden zugunsten von Neuanlagen im Bereich von 
Pfarrkirchen aufgegeben.

Pippin der Jüngere, König der Franken (751-768), förderte die Kirchen-
reform und Bistumsgründungen des Heiligen Bonifatius. 754 schloss 
Pippin mit Papst Stephan II. ein Schutzbündnis und machte der Kirche 
766 die Pippinsche Schenkung. 
Solche Schenkungen waren meist 
mit dem Auftrag der Landbe-
siedelung verbunden. Belegt ist 
dies für das östliche Kreisgebiet 
mit Groß-Umstadt als Mittelpunkt 
und wohl auch den Otzberg 
einbeziehend an das Reichsklos-
ter Fulda, das bis 1390 hier 
Lehnsherr war. Danach ging das 
Gebiet durch Kauf an die Kurpfalz 
über.

1240 zieht das Geschlecht vom sog. Weilerhügel, einer Turmhügelburg 
(Motte) in der Riedebene auf die Burg Bickenbach (Alsbacher Schloss). 
Sein Sohn nahm seinen Sitz in Klingenberg am Main, das durch Heirat zu 
seinen Besitztümern gekommen war, und besuchte Alsbach nur 
vorübergehend.  
Nachdem das Geschlecht der Edelfreien von Bickenbach 1488 ausstarb, 
verkauften die Erben  die Herrschaft an der Bergstraße (Ämter Seeheim 
und Jossa, bestehend aus Jugenheim, Balkhausen und Langwaden) an 
Schenk  Asmus von Erbach .
Die ministerialisch-unfreien Schenken waren 1223 von König Heinrich 
(Sohn Friedrich II.) den Pfalzgrafen „geschenkt“ worden. Sie waren 
Vögte der Lorscher Propstei Steinbach sowie Herren von Michelstadt 
und bestrebt, sich eine unabhängige Stellung zu erkämpfen.
Die für die Ämter an der Bergstraße 
zuständige Kellerei befand sich in 
Jugenheim. Sie war zuständig für die 
Verwaltung der Ämter, Einzug der 
Steuern und Auszahlung von Besol-
dungen. Für die Naturaleinkünfte 
war ein großes Haus mit einem tie-
fen trockenen Keller notwendig. Im 
Mittelalter wurden die Abgaben 
meist in Form von Naturalien ge-
zahlt. Der Finanzbeamte, der sie ein-
trieb und  verwaltete, war  der  Keller
(abgeleitet von cellarius = Verwalter der  Klöster  und  Kirchen).   Des-
halb heißt auch das Gebäude für die Naturalabgaben Kellerei. Die Keller 
nahmen hier auch wichtige Funktionen der Verwaltungsinstanz sowie 
polizeiliche und richterliche Aufgaben wahr.

Nach dem Tod Philipps des Großmütigen 1567 wurde Hessen unter 
seinen Söhnen aufgeteilt:
1. Niederhessen (Hessen-Kassel) mit Landgraf Wilhelm IV.
2. Oberhessen (Hessen-Marburg) mit Landgraf Ludwig IV.
3. Niedergrafschaft Katzenelnbogen (Hessen-Rheinfels) mit Landgraf 
      Philipp
4. Obergrafschaft Katzenelnbogen (Hessen-Darmstadt) mit Landgraf
      Georg I.
Erst zu diesem Zeitpunkt wird die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt klar 
fassbar. Die Gebietsausdehnung und damit die territoriale Entwicklung 
im Kreisgebiet erfährt bis in das 18. Jh. hinein keine wesentlichen 
Änderungen. 

Zur Zeit der französischen Revolution (1789) zeigt sich folgendes Bild der 
Territorialaufteilung: die westliche Hälfte gehört dem Landgrafen von 
Hessen-Darmstadt, daran anschließend in der Dieburger Mark finden 
sich Gebiete des Fürsten Löwenstein-Wertheim sowie des Kurfürsten-
tums Mainz, das Gebiet um Babenhausen ist an Hessen-Kassel gekom-
men und der Kurfürst von Pfalz-Bayern besitzt das Gebiet um den 
Otzberg und ist an dem Kondominat (Gemeinschaftherrschaft) in Groß-
Umstadt mit dem Landgrafen Hessen-Darmstadt beteiligt. Die Ämter-
struktur, die sich aus den Dorf- und Stadtgerichten mit Schöffen sowie 

Kreis Dieburg entstand durch die Zusammenlegung der Land-
ratsbezirke Reinheim und Dieburg, allerdings gehörten die Bereiche 
Babenhausen, Münster und Eppertshausen zum neuen Kreis 
Offenbach, die Bereiche Habitzheim, Nieder- und Ober-Klingen 
blieben beim Landratsbezirk Breuberg und waren von der Reform 
ausgenommen. 1848 waren durch Verschiebungen territorial 
zusammenhängende Verwaltungsbezirke geschaffen worden, die 
Regierungsbezirke. Aber bereits 1852 erfolgten weitere Ver-
änderungen, u.a. wurde der Kreis Darmstadt, der vorher nur ein 
Stadtkreis war, neu geschaffen. Die Landkreise Darmstadt und Die-
burg blieben nun in ihrem territorialen Zuschnitt über ca. 80 Jahre im 
wesentlichen unverändert so bestehen.

1871 ging Hessen im Bismarck-Reich auf, es hatte keine politische 
und militärische Souveränität mehr. 1873 wurde eine neue Kreis- 
und Provinzialordnung eingeführt, nach der die Kreise unter 
Beibehaltung des Status als unterste staatliche Verwaltungsbehörde 
mit eigener Behördenorganisation jetzt auch als Selbstverwaltungs-
verbände mit den Rechten einer Korporation ausgestattet wurden. 
Sie hatten als Organe den Kreistag, der zu 1/3 von den 50 
Höchstbesteuerten im Kreis und zu 2/3 von Bevollmächtigten der 
Gemeindevorstände gewählt wurde, den vom Kreistag gewählten 
Kreisausschuss sowie den vom Großherzog ernannten Kreisrat als 
Vorsitzenden der beiden Gremien. Erst nach 1918 wurde ein 
demokratisches Wahlrecht für den Kreistag eingeführt. Das Ende 
des ersten Weltkrieges beendete auch die Geschichte des 
Großherzogtums Hessen und der Volksstaat Hessen wurde 
gegründet. Der Großherzog wurde abgesetzt und 1929 abgefunden. 
Er behielt nur geringen Grundbesitz mit einigen Schlössern. 

Hessen ist erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein 
geschlossener Staat geworden.
1933-45 regierten die Nationalsozialisten. Hessen-Darmstadt kam 
zum Gau Hessen-Nassau-Süd. Die Landeshauptstadt des Volks-
staates Hessen war Darmstadt. 1938 schied Darmstadt aus dem 
Kreisgebiet Darmstadt aus und wurde zum eigenen Stadtkreis. Der 
Landkreis Darmstadt wurde um Gebiete an der Bergstraße und 
Modautal erweitert.1945 marschierten die Amerikaner in Darmstadt 
ein. Sie bildeten in der amerikanischen Besatzungszone drei Ver-
waltungsbezirke, die Ländern gleichgestellt waren: Bayern, Groß-
Hessen und Württemberg-Baden. In Wiesbaden wurde die Lan-
desregierung für Groß-Hessen eingesetzt. Die neue hessische 
Landkreisordnung von 1952 brachte eine wesentliche Änderung der 
Selbstverwaltung der Kreise. Die bisherige Doppelstellung des 
Landrates als Staats- und Kommunalbeamter wurde beseitigt und ist 
jetzt ein vom Kreistag gewählter Kommunalbeamter auf Zeit. Bereits 
seit 1954 erfolgten verschiedene Gemeindezusammenschlüsse auf 
freiwilliger Basis. Seit Ende der 1960er Jahre drängten Politiker aller 
Parteien auf eine Gebietsreform auf Gemeinde- und Kreisebene, die 
zunächst (1971) zu Neugliederungen auf Gemeindeebene und 1977 
zum Zusammenschluss der Landkreise Darmstadt und Dieburg zum  
Kreis Darmstadt-Dieburg führten.

Unter Karl dem Großen wurden führenden Adelsfamilien Ämter und 
Lehen übertragen. Sie waren zunächst aber unmittelbar abhängig vom 
König. Wohl schon im 9. Und 10. Jh. vergrößerte sich ihre Macht, als die 
Grafschaften erblich wurden und einzelne Geschlechter mehrere 
Grafschaften vereinten. So konnten sie zunehmend auch eigene 
Interessen verfolgen. Es gab aber nach wie vor Reichsgut wie zum 
Beispiel den Reichsforst Dreieich, der seit dem 11. Jh. archivalisch 
greifbar ist und der sich von Frankfurt bis Pfungstadt und Groß-Bie-
berau sowie vom Rhein (Trebur) bis zum Main (Stockstadt) erstreckte.

Das 11. und die erste Hälfte des 12. Jh. sind in unserer Region durch das 
Emporkommen zahlreicher regionaler Adelsgeschlechter gekennzeich-
net.   
Die Grafen von Katzenelnbogen hatten   bei-
spielsweise große Bedeutung für die hes-
sische Territorialgeschichte. Bis zu ihrem 
Aussterben 1479 konnten sie die Gebiete 
Darmstadt mit der Bergstraßenfestung Auer-
berg, Dornberg/Groß-Gerau und Rüssels-
heim sowie St.Goar, Rheinfels und die Marks-
burg mit Braubach vollständig unter ihre 
Herrschaft bringen. Die Katzenelnbogener 
gründeten in unserer Region unter anderem 
die Burg Lichtenberg im Fischbachtal, womit 
sie auch im Odenwald Fuß fassen konnten, 
Darmstadt bauten sie zur Stadt aus. Reinheim 
ist eine planmäßige Gründung der Katzeneln-
bogener, die auch Groß-Bieberau besaßen. Graf Philipp der Ältere von 
Katzenelnbogen starb 1479 als letzter männlicher Vertreter des reichen 
und mächtigen Grafengeschlechtes. 
Durch Heirat der Erbtochter Anna 1457 gelangte Landgraf Heinrich III. 
von Hessen in den Besitz des Katzenelnbogischen Erbes. Das brachte 
umfangreiche Gebietsgewinne bis zum Rhein sowie reiche Geldmittel 
und Einkünfte.

Die Münzenberger waren eine Reichsministerialenfamilie. Sie erbauten 
die Burg Münzenberg (bei Lich), nach der sie sich benannten und unter 
anderem Babenhausen. Dieses Geschlecht 
verdankt sein Emporkommen der staufischen 
Reichslandpolitik.
Der König gab Dienstgüter an unfreie  
Dienstmannen, um sie wirtschaftlich für   
den Kriegsdienst zu Pferd auszustatten. 
Dafür waren sie dem König eng verbunden. 
Sie sollten ihm eine Hilfe gegenüber den 
nach Unabhängigkeit strebenden Edelfreien 
sein. In der Wetterau und im Untermain-
gebiet gab es eine große Zahl solcher 
Dienstmannenfamilien. Sie hatten in den  
Dörfern ihre Stammsitze und zum Teil eigene 
kleine Herrschaften. Mit dem Tode Ulrichs II. 
von  Münzenberg  erlosch  1255  das  bedeu-Veste Otzberg

Ehem. Burgmannenhaus,

Babenhausen

Schaafheimer Warte

Alte Kellerei, Jugenheim

Pfälzer Schloß, Gr.-Umstadt

Rathaus und ehem. Kreisamt, Dieburg
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i Untere Denkmalschutzbehörde im Landratsamt Dieburg,

   Albinistraße 23
   Telefon  06071 / 881 2331, E-Mail: mloth@di.ladadi.de
   Internet: www.ladadi.de

Im Jahr 2002 feiert der Landkreis Darmstadt-Dieburg sein 25-jähriges Bestehen. 

Gemessen an historischen Größenordnungen ist das eine geradezu winzige Zeitspanne. 

Oft schon haben sich die Grenzen in unserem Landstrich verändert. Das aktuelle Jubiläum 

nehmen wir zum Anlass, einmal nachzuschauen, wie das Gebiet früher aufgeteilt war, und 

lassen anhand heute noch sichtbarer Relikte Kämpfe um Territorialmacht, wechselnde 

Herrschaftsbereiche und Besitzverhältnisse Revue passieren.

Nehmen Sie teil an dieser „Grenzerfahrung“. Wahrscheinlich werden Sie überrascht sein, 

wer hier alles das Zepter schwang. Die Region war offenbar schon zu Zeiten der Römer 

reizvoll und begehrt und wurde immer wieder neu aufgeteilt - mal mit Waffengewalt 

erobert, mal vererbt, mal durch Heirat oder als Lohn für treue Dienste erlangt. Mit dem 

Wissen um die damaligen Geschehnisse erhellt sich auch die machtstrategische 

Bedeutung von manch einem Bauwerk im Kreis, das wir heute als Kulturdenkmal bewun-

dern.

Beim Lesen und Schauen wünschen wir viel Vergnügen
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“Die Geschichte Hessens” Hrsg. Uwe Schultz

“150 Jahre Kreisverwaltung in Darmstadt-Dieburg” 

Hrsg. Kreisausschuß des Landkreises Darmstadt-Dieburg

“Die Chronik Hessens” Hrsg. Eckhart G. Franz

Heimatbuch Jugenheim

“500 Jahre Wartturm, 1492-1992” Hans Dörr
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